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Anwalt und Kanzlei

Kurz informiert

	▶ Haftung
Anwalt muss Schriftsatz mit Berufungsbegründung selbst 
kontrollieren

|  Will ein Anwalt einen Schriftsatz an den VGH versenden, der die zugelas­
sene Berufung begründen soll, muss der Schriftsatz den Anforderungen 
einer Berufungsbegründung entsprechen. Die Übersendung der wesent­
lichen Teile der Zulassungsbegründung reicht dafür nicht aus (BVerwG 
16.9.24, 6 B 6.24, Abruf-Nr. 244582).  |

Im zugrunde liegenden Fall hatte die Anwältin eine Berufungsbegründung 
geschrieben. Die per beA versandte PDF-Datei war dann auch mit „Beru­
fungsbegründung“ bezeichnet. Darin enthalten war aber ein Schriftsatz, der 
mit „Begründung Berufungszulassungsantrag“ überschrieben war und 
damit endete, dass dem Antrag auf „Berufungszulassung“ stattzugeben sei. 
Diese fehlerhafte Einbettung durch eine Mitarbeiterin war der Anwältin bei 
der Vorlage zur Unterschrift nicht aufgefallen. Doch das BVerwG ist in seinem 
Beschluss klar und deutlich: 

	� Eine im Vorfeld erteilte Weisung des Anwalts an seine Mitarbeiter hinsicht­
lich des Inhalts einer Rechtsmittelschrift entbindet ihn nicht von der Pflicht, 
das Arbeitsergebnis vor der Unterzeichnung sorgfältig auf die korrekte 
Umsetzung der Anweisung zu überprüfen. 

	� Zwar kann in der Berufungsbegründung auf den Zulassungsantrag und sei­
ne Begründung Bezug genommen werden. Dies muss aber ausdrücklich 
geschehen. 

	� Eine Umdeutung der Zulassungsbegründung in eine Berufungsbegründung 
ist nicht möglich, weil diese Rechtsmittel unterschiedliche Ziele verfolgen 
und in einem Stufenverhältnis zueinander stehen.

MERKE  |  „Was man unterschreibt, sollte man vorher gelesen haben.“ Der Rechts­
anwalt muss im Rahmen einer „Endkontrolle“ also prüfen, ob sein Schriftsatz dem 
entspricht, was er vorbereitet hat. Diese Tätigkeit kann er nicht delegieren.

(mitgeteilt von RA Martin W. Huff, Singen/Hohentwiel)
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	▶ Neue AK-Sonderausgabe
Anwalts-Prompting: Direkt nutzbare Beispiele für Beratung, 
Kanzleimarketing, Mitarbeitersuche u.v.m.

|  Ihre Kanzlei kann mittels Künstlicher Intelligenz (KI) schneller, produk­
tiver und noch besser werden! Weil Sie sich nicht um lästige Routinen, son­
dern um Ihre Mandanten kümmern können. Die neue AK-Sonderausgabe 
„Anwalts-Prompting: Direkt nutzbare Beispiele für Beratung, Kanzlei­
marketing, Mitarbeitersuche u.v.m.“ zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe von KI 
schon heute Ihren Kanzleialltag optimieren, Workflows vereinfachen, ver­
schlanken und automatisieren und sich fit für den KI-Einsatz in der Praxis 
machen – mit Promptingbeispielen und direkt umsetzbaren Tipps (iww.de/ak, 
Abruf-Nr. 50184114).  |
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